
Freie und Hansestadt  Hamburg
Finanzbehörde

Finanzbehörde, Gänsemarkt 36, 20354 Hamburg

Herrn

Marloh          per E-Mail

Ihre E-Mail vom 23. Oktober 2020, Anfrage nach dem Hamburgischen 
Transparenzgesetz (HmbTG) - Neubau "Wasserrettungszentrum" durch stadteigene 
Sprinkenhof GmbH: Gestaltung als Verstoß gegen Außenalster-Verordnung [#201542] 

Sehr geehrter Herr Marloh,
 

betreffend Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass die zuständige Behörde eine Befreiung
gemäß § 5 der Außenalster-Verordnung bewilligen kann, wenn durch die Maßnahme das
öffentliche  Wohl  nicht  beeinträchtigt  wird.  Die  Abweichungen  von  der  Außenalster-
Verordnung  wurden  von  den  Beteiligten  unter  Einbeziehung  des  Oberbaudirektors
untersucht, bevor eine Entscheidung für die Realisierung getroffen wurde. 

Die  entsprechende  Baugenehmigung  für  das  Wasserrettungszentrum  wurde  von  der
zuständigen Behörde am 09.01.2020 erteilt. 

Für diese Antwort fällt keine Gebühr an.

Mit freundlichen Grüßen
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